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In der Rückerstattungssache 
Charlotte Susanne Gott 1 i e b, 
London S oWo3, 40, Sloane Cou;t, Cbelsea, 

Antragstellerin, 
,I 'l. 
,~ jBevollmächtigter: ,Hermann Ebert, 

Hamburg 39, Gottschedstr. 2, 

gegen 

~as Deutsch~ Reich, 
gesetzlich vertreten durch die Hansestadt 

Hamburg, Finanzbehörde, 
diese vert~eten d~rch die Oberfinanzdirektion 

) Hambu;g 11, Rödingsmarkt 83, 

- Azo O 5210 - G 13 - V 115 d 

Antragsgegner, 
hat das Landgericht Hamburg, 1.

1
Wiedergutmachungs­

kammer, nach mündlicher Verhandlung durch folgen_de 

Richtecr; 
1. Landger~chtsdirektor Dr. Joost, 
2. Assessor Dr.Schmidt-Räntsch, 
3. AssessorJ\schröer 

am 21.Mai 1952 beschlossen: 

Es wird festgestellt, dass der Antragsgeg­
ner ve·rpflichtet ist; der Antragstellerin für 

entzogene Gold- und Silbersachen Ihm Werte von 
2.512,90 RM Schadensersatz zu leisten. 

Tag. der Entziehung: 3.Mai 1944 
Der weitergehende Anspruch wird zurückge­

wiesen. 

Die -
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Die Entscheidung ergeht gerichtskosten- . 
frei• Aussergerichtliche Kosten werden nicht 

erstattet. 

Gründe. 

Die .Antragstellerin ist Erbin von Siegfried Gott­

lieb. Dieser war jüdischer Mitbürger und entschloss sich 
vor dem Ausbruch cdes iKrie·ges zur Auswanderung. Von seinem 
Hausrat liess er eine Kiste, enthaltend die in dem Verzeich­
nis vo~ 21.Juli 1939, Blatt 3 der Unterakte 6 , aufgeführten 
Gold- und ~ilbersachen verp~cken und bei der Firma H. E. 
Brunswick, später bei der Firma Emil Ipsen, im Freihafen 
in Hamburg einlagern. Die fragliche Kiste enthielt zwei 
versiegelte Paltete Nr• 69 und 70• In diesen ~aketen waren 
die in dem angeführten Verzeichnis genannten Gegenstände 
wiederum verproct. Infolge ~des ~riegsausbruchs ist die Kiste 
nicht an den ausländischen Bestimmungsort gelangt, sondern 
musste im Auftrage des ~Oberfinanzpräsidenten Hamburg, Ver­

mögensverwert-ungsstelle, durch d1e Firma Ipsen am l.April 
1944 beim Gerichtsvollzieheramt in Hamburg abgeliefert 
werden, wo~ laut Versteigerungsprotokoll des Gerichtsvoll­

ziehers Gerlach vom 11.Mai 1944~ eines der beiden Lakete, 

das sich in dieser Kiste befand, zur Versteigerung kam und 

1 einen Erlös von 1.512,90 RM erbx._achte. 
-Die Antragstellerin hat frist- und formgerecht 

Rückerstattungsansprüche nach ~em Gesetz Nr.59 geltend ge­
macht. Sie begehrt Schadensersat.z in Höhe von 1.512,90 llM.. 
Ferner für das zweite Paket einen Schadensersatz von 
3.000,-- DM. ~ie behauptet, dass die in der genannten Liste 
mit einem+ versehenen Gegenstände in diesem zweiten ~aket 

/ verpackt gewesen seien und
1 
da~ die Kiste mit beiden aketen 

an das Gerichtsvollzieheramt abgeliefert worden sei, auch 

dieses zweite Paket zur Versteigerung gekommen sein müsse. 
messen an dem Erlös der Gegenstände aus dem einen Paket habe 

das andere die wertvoller~n und größeren Gegenstände enthal­

ten. Daher sei ein Schadensersatz von 3.000,-- DM angemessen• 
Der ---
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Rückerstattung 
Der Antragsgegner wide;rßpricht der Fest-

. h mit der in dem geltend gemachten Umfangeo Er hat sie 
51

2 , 90 RM 
t • ff·he ·von l • s ellu.ng seiner dchadensersatzpflicht in ° A:n-

·t rgehenden einverstanden erklärt, Hinsichtlich des wei e . •nso-
tellerin i spruchs aber geltend eemacht dass die Antrags bt 

' h den erbrac weit keinen Beweis für den ihr erwachsenen Sc a 
habe. 

C • 

bl .b des zwei-. ~Irgendwelche Nachweise über den Ver ei . V i:wer-
p d „ber seine e ten aketes mit ~old- und Silbersachen o er u 'bin-

tung und einen dabei erzielten Erlös haben s ich nicht bei r 
gen lassen. 

G legen­Den Parteien i st in mündlicher Verhandlung e 
• ur Darle­hei t zur Erörte·rung der Sach- und Rechtslage- sowie z 

gung ihrer~ Standpunkte gegeben worden. 

Der Anspruch tler Antragstellerin auf Rückerstattung 
ist in dem genannten Umfange· gemäss Art. 26· Abs. 2 begründet. 

Es bedarf keiner näheren Ausführungen darüb~r, ~ass die Ein­

ziehung uhd Verst~igerung det' dem Erblasser gehörigen Gegen­

stände eine Entziehungshandlung im Sinne ·aes Art. 2 des Ge~et­

zes Nr. 59 darstellt.< Der Antragsgegner verkennt auch nicht, 

dass er zur Rückerstattung verpflichtet ist. 

Uber die Höhe des Schadensersatzanspruches, der der 

Antragstellerin zuerkannt werden konnte, bestanden erhebliche 

Zweifel. Soweit die Versteigerung eines Paketes mit Gold- und 
Silberwaren einen Versteigerungserlös von 10512,90 RM gehabt 
hat, erschien allerdings die Höhe des Schadensersatzanspruches 
ffer .Antragstellerin zweifelsfrei. In diesem Umfange hat sich 
auch der Antragsgegner mit qer FestBtellu.ng des gegen ihn 
gerichteten Schadensersatzanspruches einverstanden erklärt. 

Dagegen erschien zweifelhaft, ob hinsichtlich des 
zweiten Paketes der Antragstellerin üb.erhaupt ein Schadens­
ersatzanspruch zuerkannt werden konnte. Grundsätzlich trägt 

sie die Beweislast dafür, dass ihr ein chaden entstanden ist, 
rsowie aucHJU1~ die Höhe des Schadens. Nach den der erkennen­
den Kammer vorliegenden Unterlagen kann allerdings als 

zweifelsfrei 
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werden, dass das zweite Paket J 
i angenommen ZU..1:3aT'n,.,. 

zweifelsfre das Gerichtsvollzieheramt gelangt ~~~ 
Kiste noch an 

mit der • n hat in ihrer an den Ve~treter der A-
Die Firma Ipse ~, 

. ist• . ·chteten Auskunft vom 18.November 194? 
stellerin geri ~ . er, 

trag . die fragliche Kiste am l.April 1944 an d 
klärt dass sie . < as 

' llzieheramt ausgeliefert habe~ Irgendwelche An-
Gerichtsvo 

unkte dafür, dass vor der Ablieferung ein Paket aus 
baltsp , 
der Kiste abhanden gekommen sein könnte, haben sich nicht 
ergeben. Dagegen ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob die­
ses Paket im Wege der Versteigerung verwertet worden ist 
oder nicht. Das bei den Akten befindli~he Versteigerungs­
protokoll vom ~l.Mai 1944 bezieht sich nur auf das eine 
Paket. Es kann nicht angenommen werden, dass ein Verstei­
gerungsprot9koll verloren gegangen ist, wenn eine Versteigerung 

/stattgefunden haben-~. Die Kammer schliesst aus der Tat­
s~che, da~s ein zweites Versteigerungsprotokoll nicht vor­
liegt, dass das zweite Paket auch tatsächlich nicht ver-

' • 
steigert worden ist. Gemäss Art~ 41 Abs~2 REG. ~st aber zu 
~unsten der Antragstellerin zu berücksichtigen, dass ihr 

;nicht zugemutet werden kann, den Verb1.eib der Sachen aufzu-
~ ~ . 

klär~n. Es muss zu ihren Gunsten in tatsächlicher Hinsicht 
unterstellt werden, dass die Kiste einschliesslich beider 
~akete zunächst an d~s Gerichtsvollzieheramt gelangt und 
dort erst der Verlust des zweiten Pakete~ eingetreten ist. 

Sofe~n sich aus dieser Sachlage Nachteile für eine Partei 

in dem vorliegenden Verfahren ergeben, können diese jeden-
t 

falls nicht zu Lasten der Antragstellerin gehen •. 
~ 

Die Höhe des Schadens, der der Antragstellerin 

durch den Verlust des zweiten Paketes mit Gold- und Silber­

waren erwachsen ist, kann die Kammer mangels ausreichender 
~ 

Unterlagen nur nach freiem 11fJ::ichtgemäs sen Ermessen abschät-

zen Es mag zutreffen, dass dieses ~aket umfangreicher ge­
wesen ist, als das zur Versteigerung gelangte und daß es die 

' wertvolleren Gegenstände enthalten hat. Dennoch sieht sich 
" 

die Kammer daran gehindert, der Antragstellerin einen scbe.-
densersaj! 
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• t Umfange densersatz in dem von ihr geltend gemach en . t •·ber-
. nich u zuzuerkennen, da , wie auch die Antragstellerin Die 

hierzu fehlte sehen kann, es an jeglichem Anhaltspunkt von 
ruch i n Höhe Kammer hat demgemäss ein~n ßchadensersatzansp t 

,- . b ins gesam l . ooo ,-- RM für angemessen gehalten , sodass sie 
f •• d • t ans pruch von ur ie Antragstellerin ein Schadensersa z An 

d r -2.512,90 RM ergi bt. I n di eser Höhe war der Anspruch e 
t rags tellerin in Reichsmark fe s tzus tellen. Die Ansicht, dass 
ihr der fraglich e Bet r ag in Deut s cher Mark zustünde, geht 

• E tscheidu.ngai fehl. Die Ant rags t ellerin kann sich nicht auf die n 
d 

•• h Schriftsatz es Bundesgericht shofes berufen, die sie in i rem 

vom 5.Mai 1952 zitiert. Diese Entscheidungen sind zu den Vor­
s chriften der§§ 249, 282 BGB. ergangen. Die dort herausge-
st

e11ten Grundsätze hinsichtlich der Bemessung von Schadens-
/ ers atzansprüchen1 die in Reichsmark entstanden sind,können auf 

den vorliegenden Fall keine Anwendung finden. Grundsätzlich 

ist zu sagen~ dass die Vorschriften des bürgerlichen Rechts 

auf das ückerstattungsverfahren keine Anwendung flnden können, 

/da, wie seenfalls auch das Zentralgericht für die Britische 

Zone in ständiger Rechtsprechung betont hat, das Gesetz Nr.59 

,gegenüber ander~n Gesetz.en ein lex specialis darstellt~ Ferner 

befassen sichdi.e genannten Entscheidungen des Bundesgerichts­

hofes mit ~chadensersatzansprüchen die aus privatrechtlichen 

Stre1 tigkei ten erwgchsen sind D~rum handelt es sich bei dem 

vorliegenden Fall nicht, vielmehr ist der · schadensersatzanspru.ct 

gegen das Deutsche Reich gerichtet. Dieser Schadensersatzan­

spruch erwuchs der Antragstellerin bezw. dem rblasser im Zeit­

punkte der Entziehung der ermög ensgegenstä nde, es handelt eich 

also um einen in Reichsmark entstandenen Anspruch Diese gegen 
das Deutsche Reich gerichteten Ansprüche bleiben aber hinsicht­
lich ihrer Umstellung auf Deutsche Mark kraft der ausdrü.ckli-

lchen Regelung des A:::t.314 des 3.Uinst.Ges.z. lährungsgesetz einer 
späteren gesetzlichen ~egelung[ vorbehalten.:.:.,, A-'/4 ~I ~ 

~,-'...-~-~~.l!_Ä<"'4A, 4,)4~ .,.;;(j"t.t., ~ 4.._ .,.,. ~.11.~ ~ ~ ~ ""),,,J:J..~ Kostenentscheidun beruht auf Art. 63 BEG. 4t.-. 
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